
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/10/19 3Ob501/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.10.1988

Norm

ABGB §1327 c2

ABGB §1327 f

Rechtssatz

Die Schadenersatzansprüche der Kinder wegen Tötung eines Elternteiles erlöschen nicht, wenn der überlebende

Elternteil sich wieder verehelicht und der Stiefelternteil nun die Leistungen des Getöteten erbringt.

Entscheidungstexte

3 Ob 501/88

Entscheidungstext OGH 19.10.1988 3 Ob 501/88

Veröff: JBl 1989,181 (zustimmend Apathy) = SZ 61/215 = RZ 1990,21
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